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Der Kassenzahnärztlichen Vereinigung Sachsen-Anhalt obliegt die Sicherstellung der 

vertragszahnärztlichen Versorgung der Versicherten. Um die Sicherstellung zu gewährleisten, zu 

verbessern und zu fördern, haben die Kassenzahnärztlichen Vereinigungen nach § 105 Abs. 1 

SGB V auf der Grundlage der Bedarfsplanung geeignete finanzielle und sonstige Maßnahmen zu 

ergreifen. 

Zur Finanzierung von Maßnahmen zur Förderung der Sicherstellung der vertragszahnärztlichen 

Versorgung einschließlich der Finanzierung von Projekten zur Nachwuchsgewinnung in der 

vertragszahnärztlichen Versorgung hat die Kassenzahnärztliche Vereinigung Sachsen-Anhalt mit 

Beschluss der Vertreterversammlung vom 27.11.2020 einen Strukturfonds gemäß § 105 Abs. 1a 

SGB V gebildet.  

 

Die Mittel wurden im Jahr 2024 wie folgt verwendet: 

Maßnahmen    

1. Vergabe von Stipendien Universität Pécs 509.010,46 €   

2. Vergabe von Stipendien deutsche Universitäten 189.403,72 €   

3. Praxislotse 1.636,33 €   

4. Förderung der Beschäftigung von Vorbereitungsassistenten 30.000,00 €   

5. Förderung von Vorbereitungsassistenten 19.875,00 €   

6. Praxisweiterführung 65+ 107.100,00 €   

    

Gesamt 857.025,51   

 
(Stand: 22.07.2025) 
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